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        Was das neue SGB XIV bringt
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Seit Anfang 2024 ist ein neues Sozialgesetzbuch in Kraft getreten: das SGB XIV – Soziale Entschädigung. Dabei geht es um Ansprüche von Bürger:innen gegen den Staat für den Fall, dass ihnen ein gesundheitlicher Schaden durch Gewalttaten, Kriegsauswirkungen beider Weltkriege, Ereignisse im Zusammenhang mit der Ableistung des Zivildienstes sowie Schutzimpfungen entstanden ist.

Das soziale Entschädigungsrecht war bisher in unterschiedlichen Gesetzen geregelt. Das neue SGB XIV fasst Versorgungsansprüche und Verfahrensregeln zusammen.

Es bringt auch neue Hilfen und erleichterte Verfahren. Dies betrifft insbesondere psychische Erkrankungen als Schädigungsfolgen von Gewalttaten. Im Fokus der Neuerungen stehen neue Regeln zur Beweisführung, ob es einen Ursachenzusammenhang zwischen der Gesundheitsstörung und dem schädigenden Ereignis gibt. „Schnelle Hilfen“ durch Traumaambulanzen sollen Betroffenen dann möglichst rasch helfen.

Das SGB XIV hat den Gewaltbegriff im Sozialen Entschädigungsrecht erweitert: Auch ein nichttätlicher Angriff auf eine Person („psychische Gewalttat“) kann nun unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Leistungen der sozialen Entschädigung auslösen. Welche Tatbestände das betrifft, erläutert der letzte Beitrag dieses Thema des Monats.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Aus „alt“ mach‘ „neu“ – vom BVG zum SGB XIV

von Sabine Knickrehm

Im Fokus des SGB XIV: Schnelle Hilfen und erleichterte Verfahren bei psychischen Schäden

von Sabine Knickrehm

Erweiterter Gewaltbegriff im SGB XIV: Gewalttat ohne tätliche Gewalt

von Sabine Knickrehm



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Der Sozialstaat ist bei seiner Verwirklichung in hohem Maße auf die Mitwirkung nichtstaatlicher Akteure angewiesen. Seit jeher unterstützen auch Kirchen,  Wohlfahrtsverbände und andere Organisationen Menschen in sozialen Notlagen. In den letzten Jahren spielen die Tafeln eine immer wichtigere Rolle.

Dieses Thema des Monats geht im ersten Beitrag von Tobias Mushoff insbesondere der Frage nach: Wie ist das rechtliche Verhältnis von Sozialstaat, freier Wohlfahrtspflege und Charity? Dürfen zum Beispiel Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege (dazu gehören auch die Tafeln) auf staatliche Leistungen zur Existenzsicherung angerechnet werden?

Ausführlich wird im zweiten Beitrag von Hans Nakielski die Rolle der Tafeln beleuchtet, die seit 30 Jahren in Deutschland existieren und in Zeiten hoher Inflation und hoher Flüchtlingszahlen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wie  organisieren und finanzieren sich diese Charity-Einrichtungen und welche Funktion erfüllen sie im Sozialsystem?

Der dritte Beitrag von Stephan Rixen plädiert dafür, die Kooperation zwischen den Tafeln und dem Sozialstaat auszubauen.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Sozialstaat und Charity aus sozialrechtlicher Sicht

von Tobias Mushoff

Die Tafeln: Notwendige Institutionen zur Armutsbekämpfung oder vormoderne Almoseneinrichtungen?

von Hans Nakielski

Für eine stärkere Kooperation zwischen Tafeln und Sozialstaat

von Stephan Rixen



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Die Bundesregierung will Videoverhandlungen bei den Gerichten stärken und flexibilisieren. Dazu hat Bundesjustizminister Marco Buschmann ein „Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten“ auf den Weg gebracht. Seit Ende Mai 2023 liegt ein Gesetzentwurf dazu vor.

Bei den Sozialgerichten ist es schon seit 2013 möglich, dass das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen Beteiligten, ihre Bevollmächtigten und Beiständen gestatten kann, an einer mündlichen Verhandlung per Video teilzunehmen. Auf Antrag kann auch ein Zeuge oder ein Sachverständiger per Bild und Ton von einem Ort außerhalb des Gerichtssaals zugeschaltet werden.

Was sind die bisherigen Erfahrungen mit dem Einsatz der Videokonferenztechnik im Sozialgericht? Und was ist dabei besonders zu beachten? Darüber berichtet in diesem Thema des Monats ein Sozialrichter, der schon häufiger Videoverhandlungen geführt hat. Außerdem wird beleuchtet, was sich in der Sozialgerichtsbarkeit durch das geplante Gesetz ändern soll und was Anwält:innen und andere Beteiligte von Videoverhandlungen bei Gerichten halten.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Förderung der Videokonferenztechnik – auch in der Sozialgerichtsbarkeit

von Bertold Brücher

Videoverhandlungen: 

Von der Vorbereitung bis zur Urteilsverkündung – Erfahrungen eines Sozialrichters

von Davor Susnjar

 Breites Meinungsspektrum zu Videogerichtsverhandlungen

von Bertold Brücher



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Im März 2023 lag die Inflationsrate bei 7,4 %. Insbesondere Nahrungsmittel (+ 22,3 %) und Haushaltsenergie (+ 21,9 %) verteuerten sich ganz besonders gegenüber dem Vorjahresmonat. Gerade bei vielen Bezieher:innen von Sozialleistungen nehmen die Ausgaben für Lebensmittel und Energie aber einen Großteil ihres ohnehin knappen Budgets in Anspruch. Wenn dann auch noch die Sozialtransfers durch die Inflation an Wert verlieren, wird es eng. Wie wird darauf reagiert und wie  und wie sollte reagiert werden?

Zunächst wird im Folgenden erläutert, dass auch nach internationalen Abkommen der Staat gegensteuern muss, um bei hoher Inflation garantierte soziale Rechte zu erhalten. Ein sozialrechtliches Gebot auf eine Statussicherung gibt es allerdings nicht.

Mit preislenkenden Maßnahmen und mehreren Entlastungspaketen hat die Bundesregierung versucht, die finanziellen Auswirkungen der stark gestiegenen Preise abzumildern. Doch reichten diese Maßnahmen zum Ausgleich für Sozialleistungsbezieher:innen?

Eine Möglichkeit, um Sozialleistungen an die Preissteigerungen anzupassen, ist ihre regelmäßige Dynamisierung. Sie ist z. B: bei den Leistungen der Pflegeversicherung vorgesehen. Doch wenn sie nicht konsequent umgesetzt wird, nützt sie wenig – wie hier am Beispiel des Pflegegeldes gezeigt wird.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Inflation und Sozialrecht

Gegen die Entwertung von Sozialleistungen ansteuern

von Eberhard Eichenhofer

Entlastungspakete der Bundesregierung

Reichten sie zum Ausgleich für Sozialleistungsbezieher:innen?

von Bertold Brücher

(Fehlende) Dynamisierung von Sozialleistungen:

Das Beispiel Pflegegeld

von Hans Nakielski



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Zum Ende des letzten Jahres startete die Bundesregierung die „Bundesinitiative Barrierefreiheit“  .

Mit dem Nebentitel „Deutschland wird barrierefrei“ wurde ein klares Programm formuliert. Für die nächsten Jahre besteht damit ein Fahrplan. Dazu sollen Gesetze und Regelungen zur Gleichstellung und Antidiskriminierung – wie das Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG), das Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) – grundlegend überarbeitet werden.

Fast zeitgleich wurde die Studie zur Evaluation des 2016 novellierten BGG veröffentlicht. Ein Blick auf die Ergebnisse lässt den dringenden Handlungsbedarf im Bereich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen erkennen. Dieses „Thema des Monats“ gibt eine Übersicht über die Zielsetzung des BGG, die wichtigsten Ergebnisse der BGG-Evaluation sowie über Herausforderung im Recht zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Ziele des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG)

von Antonia Seeland

Rechtssystematische Abstimmungen für mehr Gleichstellung

Herausforderungen für das Zivil- und Sozialrecht

von Antonia Seeland

Das BGG und Länderrecht

von Antonia Seeland

Instrumente zur Herstellung von Barrierefreiheit im BGG

von Antonia Seeland

Durchsetzung des Gleichstellungsrechts

von Antonia Seeland



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Die juristische Ausbildung ist mittlerweile differenziert: Die klassische juristische Ausbildung besteht aus dem 1. und 2. Staatsexamen sowie dem juristischen Referendariat. Mit diesem Abschluss erwerben die Absolvent:innen die Befähigung zum Richteramt und können auch  klassische juristische Berufe wie Staats- oder Rechtsanwalt:in ausüben.

Daneben gibt es mittlerweile an einigen Fakultäten auch Bachelor und/oder Masterstudiengänge. Die Einführung des universitär-integrierten Jura-Bachelors war lange umstritten. Am 10. November 2022 hat die Konferenz der Justizminister:innen sich dafür ausgesprochen, die Attraktivität des rechtswissenschaftlichen Studiums zu erhöhen und in diesem Zusammenhang auch die Einführung eines integrierten „Bachelor of Laws“-Abschlusses zu diskutieren. Dieser dürfe allerdings keinen Ersatz für die juristischen Staatsprüfungen darstellen. Der Jura-Bachelor (und ein ggf. daran anschließender Master) eröffnen also nur  Berufsfelder außerhalb der Richter-, Staats- und Rechtsanwaltschaft: etwa in der Wirtschaft oder Verwaltung. Hier werden die Wege zur juristischen Ausbildung und ihre Vor- und Nachteile aufgezeigt und erörtert.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Fortschritt mit Hürden: Der universitär-integrierte Jura-Bachelor

von Markus Ogorek

Die juristische Ausbildung: Wege zum Recht

Von Konstanze Rothe und Jan Trienekens

„Die Bandbreite des Sozialrechts hat mich nachhaltig begeistert“

Erfahrungsbericht von Konstanze Rothe

„Ich habe mich vertieft mit Masterstudiengängen beschäftigt“

Erfahrungsbericht von Jan Trienekens



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Expertendiskussion am Mittwoch, 16. November 2022, 17–18 Uhr



Arbeitslosengeld II und Sozialgeld sollen zum 1. Januar 2023 durch das Bürgergeld ersetzt werden.

Das Bürgergeldgesetz soll gegenüber Hartz IV substanzielle Verbesserungen bringen, u. a. eine bessere Förderung beruflicher Qualifizierungen, Kooperation anstelle von Anordnung, Gewährung eines höheren Schonvermögens, Anhebung der Regelsätze.

Ist damit das umstrittene Hartz-IV-System überwunden oder ist das Bürgergeld nur ein Etikettenschwindel?

Am Donnerstag, 10. November 2022 hat der Deutsche Bundestag den Entwurf der Bundesregierung für ein Bürgergeld-Gesetz (20/3873; 20/4360) verabschiedet. Der Bundesrat hat am 14. November 2022 dem Gesetz nicht zugestimmt. Die Bundesregierung hat nun den Vermittlungsausschuss angerufen, um mit den Ländern über einen Kompromiss zum Bürgergeld-Gesetz zu verhandeln.



Diese Experten diskutierten zum Bürgergeld:

– Dr. Björn Harich, Richter am Bundessozialgericht

– Martin Künkler, Referatsleiter in der Abteilung Arbeitsmarktpolitik im DGB

– Dr. Marie-Claire Senden, Leiterin Referat Grundsatzfragen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

– Prof. Dr. Jens Wurtzbacher, Professor für Sozialpolitik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen Berlin

Die Diskussion wird moderiert von Robert Nazarek, Referatsleiter Sozialrecht im DGB.

Weitere Informationen hier im Programm.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihre Netzwerker:innen Sozialrecht
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Die Bundesregierung will die Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) – auch „Hartz IV genannt – „zu einem modernen Bürgergeld weiterentwickeln“. Welche Änderungen und Verbesserungen soll das bringen?

Hier folgt zunächst ein historischer Blick auf Arbeitsmarktpolitik und die Entstehungsgeschichte des SGB II. Dann erfolgt ein Blick auf die mit dem Bürgergeld-Gesetz geplanten Änderungen bei den „aktiven Leistungen“ zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Ein Schwerpunkt ist dabei die Förderung von Weiterbildung und Qualifizierungen sowie des Erwerbs von Grundkompetenzen. Was dazu im Einzelnen geplant ist, wird im zweiten Beitrag dieses Thema des Monats erläutert.

Der dritte Beitrag beschäftigt sich mit den zahlreichen vorgesehenen – und teilweise heftig umstrittenen – Änderungen beim Einkommen und Vermögen im Bürgergeld. Schließlich wird das vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten geplante neue Fortschreibungsverfahren bei den Regelbedarfen unter die Lupe genommen. Reicht es, um ein menschenwürdiges Existenzminimum zu garantieren?

Alle Artikel beziehen sich auf den Regierungsentwurf zum Bürgergeld-Gesetz. Etwaige Änderungen im parlamentarischen Verfahren konnten hier noch nicht berücksichtigt werden.

Der Bundestag hat das Bürgergeld-Gesetz am 10. November 2022 mit zahlreichen Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf (vgl. BT-Drs. 20/4226 – Beschlussempfehlung) verabschiedet. Der Bundesrat hat am 14. November 2022 dem Gesetz nicht zugestimmt. Die Bundesregierung hatte daraufhin den Vermittlungsausschuss angerufen, um mit den Ländern über einen Kompromiss zum Bürgergeld-Gesetz zu verhandeln. Am 23. November gab es eine Einigung im Vermittlungsausschuss (BT-Drs. 20/4600 – Beschlussempfehlung Vermittlungsausschuss).

Am 25. November 2022 haben Bundestag und Bundesrat zugestimmt.

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Neuregelungen, die mit dem Bürgergeld-Gesetz beschlossen wurden, findet sich hier.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Wo geht es hin mit Hartz IV? 

Ein Blick auf die Geschichte der Arbeitsmarktpolitik und die „aktiven Leistungen“ des geplanten Bürgergeldes

von Sabine Knickrehm

Weiterbildungsförderung nach dem Bürgergeld-Gesetz

von Benjamin Schmidt

Einkommen und Vermögen im Bürgergeld

Eine Momentaufnahme nach dem Regierungsentwurf

von Judit Neumann

Regelbedarfe im Konzept des Bürgergelds – das neue Fortschreibungsverfahren

von Irene Becker



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Für Streitigkeiten zum Sozialrecht ist in Deutschland die Sozialgerichtsbarkeit zuständig. Sozialgerichte gibt es erst seit 1954 in der Bundesrepublik. In der DDR bestanden keine besonderen Sozialgerichte. Die Sozialgerichtsbarkeit ist – neben der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie der Verwaltungs-, Arbeits- und Finanzgerichtsbarkeit – eine der fünf Fachgerichtsbarkeiten in Deutschland. Wie viele Sozial- und Landessozialgerichte gibt es? Wie viele hauptberufliche und ehrenamtliche Richter:innen arbeiten in der Sozialgerichtsbarkeit? Wie viele Verfahren bearbeiten sie jährlich?  Wie entwickelten sich die Neueingänge in den letzten 20 Jahren?  Und welche Rechtsgebiete standen und stehen dabei im Vordergrund? In diesem Thema des Monats gibt es einen Überblick über die wichtigsten Zahlen und Fakten zu den Sozialgerichten in Deutschland.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Gerichte und Richter:innen der Sozialgerichtsbarkeit

von Hans Nakielski

Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit

von Jutta Siefert und Dirk Felmeden



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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In der Alten- und Langzeitpflege herrscht großer Personalmangel. Ein Aspekt, um die Attraktivität der Pflegeberufe zu verbessern, besteht in einer besseren Bezahlung.  Ab dem 1. September 2022 sollen nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder mindestens in Höhe eines Tarifvertrages oder einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung entlohnen. Das wurde im SGB XI festgeschrieben. Damit regelt nun ein Sozialgesetz Grundzüge der Entlohnung. Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Schritt?

Hier wird die lange Auseinandersetzung um attraktivere Löhne in der Alten- und Langzeitpflege zusammengefasst:

	Die Einführung von Pflege-Mindestlöhnen durch eine Pflegekommission.
	Die Möglichkeit zur Einführung eines Tarifvertrages, der für allgemeinverbindlich erklärt werden kann.
	Das Scheitern eines solchen Tarifvertrages.
	Die durch das Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz beschlossene Bezahlung mindestens in Tarifhöhe ab September 2022.
	Die Nachschärfung dieser Regelung durch das Pflegebonusgesetz.




Beiträge und Dokumente zum Thema

Sozialrecht trifft auf Arbeitsrecht:

Die lange Auseinandersetzung um attraktivere Löhne für Pflegende

von Helga Nielebock und Hans Nakielski

Pflegebonusgesetz schärft Regelungen zur Tariftreue nach

von Franz Josef Düwell und Hans Nakielski



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Rund sieben Millionen ärmere Menschen in Deutschland sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen. Sie sind jetzt von den stark steigenden Preisen besonders betroffen. Denn ihre ohnehin schmalen Regelbedarfe wurden zum Anfang dieses Jahres nur um 0,76 Prozent erhöht. Im Mai 2022 sind aber die Lebenshaltungskosten um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Eine unterjährige Anhebung der Bedarfssätze ist aber im Sozialgesetzbuch nicht vorgesehen. Die Folge: Es droht eine Unterschreitung des menschenwürdigen Existenzminimums.

Der Gesetzgeber hat zur Begrenzung dieses Problems Zuschläge zum Regelbedarf verabschiedet. Hier wird u. a. den Fragen nachgegangen:

	Wie werden die Regelbedarfe bestimmt und fortgeschrieben?
	In welchen (Ausnahme-)Fällen kann von Pauschalierungen abgewichen werden?
	Was bringen die (Einmal-)Zuschläge und nach welchen Maßstäben bemessen sie sich?
	Machen sie die Leistungen der Existenzsicherung wirklich krisenfest?


Was könnte konkret getan werden, um die Regelbedarfe regelmäßig anzupassen?



Beiträge und Dokumente zum Thema

Wie die Regelbedarfe ermittelt und fortgeschrieben werden

von Hans Nakielski

Regel- und Mehrbedarfe nach dem SGB II

von Sabine Knickrehm

(Einmal-)Zuschläge zum Regelbedarf

von Sabine Knickrehm

„Einmalzahlungen sind keine transparente und angemessene Lösung“

Interview mit Irene Becker



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Die Digitalisierung im Gesundheitswesen entwickelte sich in Deutschland nur schleppend. Das zeigt zum Beispiel eine Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018. Bei einem Vergleich von 17 Ländern nahm Deutschland nur den vorletzten Platz ein. In der letzten Legislaturperiode erklärte der damalige Bundesgesundheitsminister die technische Evolution in der Gesundheitsversorgung zur Chefsache. Mehrere Digitalisierungs-Gesetze wurden verabschiedet. Die neue Ampel-Bundesregierung will die „Digitalisierungsstrategie im Gesundheitswesen“ fortschreiben. Doch bei der Umsetzung gibt es nicht nur technische, sondern auch rechtliche Probleme:  Umfassender Persönlichkeitsdatenschutz einerseits, intensiver digitaler Gesundheitsschutz andererseits – das gilt es zusammenzubringen! Wie kann das gelingen? Und wie ist die Position der Gesundheits-Sachverständigen einzuordnen, die die durch die Digitalisierung zunehmenden verfügbaren Informationen – Big Data – zielgenau zu Forschungszwecken und zur Gesundheitsversorgung nutzen wollen?



Beiträge und Dokumente zum Thema

Gratwanderung zwischen Persönlichkeitsdatenschutz und digitalem Gesundheitsschutz

Von Bertold Brücher

Überforderung der Nutzer:innen übersehen

Von Eberhard Eichenhofer

Digital-Health-Entwicklung in Deutschland, Österreich und Estland

Von Bertold Brücher

Wichtige Begriffe und Regelungen zur digitalen Gesundheit

Von Hans Nakielski



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.

Die Kontaktmöglichkeit finden Sie hier.
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Im Sozialgericht passieren im Kleinen viele Kämpfe um die Ausgestaltung sozialer Rechte. Über den Ausgang dieser Konflikte entscheiden Sozialrichter:innen. Bei ihren Bewertungen könnte auch ihre soziale Herkunft von Bedeutung sein: Kann etwa ein verbeamteter Richter aus einer Akademikerfamilie über das rechtliche Anliegen und die Situation einer Hartz-IV-Empfängerin ohne Bildungsabschluss vorurteilsfrei, verständlich und fair urteilen? Und: Ist die soziale Herkunft der Richter:innen für ihre Entscheidung überhaupt wichtig?

Diesen Fragen geht das Thema dieses Monats nach. Dabei zeigt sich: Zur sozialen Herkunft der über 1.900 Berufsrichter:innen an den Sozialgerichten ist – leider – kaum etwas bekannt. Nur zu einem Teil der über 14.000 ehrenamtlichen Richter:innen („Ehris“) an den Sozialgerichten gibt es – dank einer Untersuchung des Zentrums für Sozialforschung Halle (ZSH) – einige sozialstatistische Daten. Diese werden im zweiten Beitrag dieses Themas des Monats beleuchtet.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Wer sitzt zu Gericht?

Soziale Herkunft von Sozialrichter:innen kaum erforscht

Von Sarah Schulz

Wer arbeitet ehrenamtlich als Sozialrichter:in?

Von Hans Nakielski



Wenn Sie diese Beiträge kommentieren möchten oder Anregungen und Vorschläge zur Arbeit des Netzwerkes haben, schicken Sie uns bitte eine Nachricht.
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Der Gesetzgeber hat im Sozialrecht einen weiten Gestaltungsspielraum. Das führt aber auch dazu, dass es zwischen der Legislative, Exekutive und Judikative in der Praxis zu Konflikten kommt. Manchmal stehen sich der Gesetzgeber und die Sozialgerichtsbarkeit unversöhnlich gegenüber, weil die eingeschlagenen Wege der benachbarten Staatsgewalt anders eingeordnet und bewertet werden. Im ersten Beitrag dieses Themas des Monats werden prägnante Beispiele dafür aus den letzten 30 Jahren vorgestellt und es werden wichtige Gründe für entstandene Kontroversen benannt sowie mögliche Wege zur Besserung aufgezeigt. Im zweiten Artikel geht es um die Bedeutung der Sozialgerichtsbarkeit für den Sozial- und Rechtsstaat. Die Sozialgerichte sind nicht nur wichtig, um Entscheidungen der Verwaltung auf rechtliche Korrektheit zu überprüfen und somit individuelle Rechtsansprüche der betroffenen Menschen sicherzustellen und die Sozialverwaltung zu kontrollieren. Sie sind auch bedeutsam, um das Agieren der Legislative im Blick zu behalten und für Nachbesserungen bei der Sozialgesetzgebung zu sorgen.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Rechtsfortbildung und Gewaltenteilung in der Demokratie –

Das Sozialrecht zwischen Gerichtsbarkeit und Gesetzgebung

Von Armin Knospe

Kein Sozialstaat ohne Sozialgerichte

Von Alice Dillbahner
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Seit dem 8. Dezember regieren SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. Die neue Ampel-Regierung will laut ihrem Koalitionsvertrag „mehr Fortschritt wagen“. Gilt das auch für die Sozialpolitik und das Sozialrecht? Hier werden wichtige sozialpolitische und sozialrechtliche

Vorstellungen, Ideen und Absichten der Koalitionsvereinbarung näher beleuchtet. Zunächst erfolgt ein Überblick über die sozialrechtliche Leitvorstellung des Koalitionsvertrages und die wichtigsten Vorhaben im sozialrechtlichen Bereich. Dann werden einzelne Themenfelder näher unter die Lupe genommen und bewertet:

	die Alterssicherungs- und Rentenpolitik,
	das geplante neue Bürgergeld, das Hartz IV ersetzen soll,
	die geplante neue Kindergrundsicherung, mit der Kinder aus der Armut geholt werden sollen,
	die wichtigsten Vorhaben bei der gesetzlichen Krankenversicherung.


Zwar sind Koalitionsvereinbarungen keine rechtsverbindlichen Verträge. Aber sie sind weit mehr als Orientierungsrahmen. Es bleibt daher spannend, was wann und wie aus dem Vertrag der Ampel-Koalitionäre umgesetzt wird.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Welchen sozial(rechtlich)en Fortschritt wagt der Koalitionsvertrag?

von Eberhard Eichenhofer

Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit – auch in der Altersvorsorge?

von Christian Mecke

Was bringt das geplante Bürgergeld?

von Judit Neumann

Die geplante Kindergrundsicherung – eine erste Einordnung

von Björn Harich

Gesetzliche Krankenversicherung: 

Mehr Schutz für Risikogruppen – Ideenlosigkeit bei der Finanzierung

von Bertold Brücher
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Die sozialrechtliche Ausbildung eröffnet viele Möglichkeiten: Welche Wege führen zum Sozialrecht? Wo und wie arbeiten Sozialrechtler*innen? Was motiviert(e) sie dazu, sich mit dem Sozialrecht zu beschäftigen? Wie kamen sie zu ihrer Stelle? Was macht ihnen Spaß an ihrem Beruf und was stört sie? Wie sehen sie ihre Verdienstmöglichkeiten? Das Netzwerk Sozialrecht hat zu diesen und anderen Fragen angehende und langjährige Sozialrechtler*innen befragt. Weitere Interviews werden folgen.



Interviews

„Für mich ist es wichtig, am Puls des Lebens zu sein“

Wie Henrike Weber vom Steuerrecht zum Sozialrecht kam

„Viele für mich wichtige Fragen finden sich im Sozialrecht“

Warum Hans Hosten sich für ein Referendariat im sozialrechtlichen Bereich entschieden hat

„Sozialrecht setzt Menschenrechte um“

Wie Rechtsanwältin Anna Gilsbach vom Völkerrecht zum Sozialrecht kam

„Es ist mein Traumberuf“

Vasco Knickrehm über seinen Beruf als Sozialrichter

„Die Einarbeitung in einem sehr kollegialen Umfeld macht wirklich viel Spaß“

Dr. Vincent Klausmann über seine Erfahrungen als Jungrichter

„Die Vielfalt der sozialrechtlichen Fragestellungen hat mich von Beginn an gereizt“

Warum Dietrich Berding Fachanwalt für Sozialrecht wurde

„Mich reizen die Schnittstellen Arbeitsrecht/Sozialrecht“

Warum Hans-Jürgen Krömker gern Teamleiter beim DGB Rechtschutz ist

„Sozialrecht ist keinesfalls eingleisig“

Die Rentenversicherungs-Justitiarin Silke Mecke schätzt die Vielfalt in ihrem Tätigkeitsbereich

„Der Reiz liegt in der Vielfalt“

Warum Dr. Martin Krasney jeden Tag auf Neue gern die Rechtsabteilung beim GKV-Spitzenverband leitet

„Gute Sozialrechtlerinnen und Sozialrechtler werden überall gebraucht“

Wie Felix Welti Professor für Sozialrecht wurde

 



Podcasts

Warum Thomas Kohlrausch Gewerkschaftskolleg*innen in sozialrechtlichen Fragen vertritt

Thomas Kohlrausch im Interview mit Helga Nielebock
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Sozialrecht spielt in der juristischen Ausbildung nur eine geringe Rolle. Vieles bleibt so selbst für Jura-Studierende und Rechtsreferendar*innen im Dunkeln: Mit was beschäftigt sich eigentlich das Sozialrecht? Was fange ich damit an? Um mehr Licht in die Gestaltung des Sozialrechts, seine Akteure und deren Berufsfelder zu bringen, veranstaltete das Netzwerk Sozialrecht am 16. Oktober 2021 eine Tagung mit dem Titel „Blackbox Sozialrecht“ – Gestaltung, Akteure, Zukunft“.

Hier folgt ein Rückblick auf die Tagung. Außerdem werden – in gestraffter und kurzer Form – einige Fragen aus dem Kreis der jungen Teilnehmer*innen und Antworten der erfahrenen Sozialrechts-Expert*innen wiedergegeben. Sieben Expert*innen aus verschiedenen Bereichen erläutern darüber hinaus in Interviews, wie sie zum Sozialrecht gekommen sind und was sie am Sozialrecht fasziniert: ein altgedienter und ein junger Richter am Sozialgericht, ein Fachanwalt für Sozialrecht, ein Prozessvertreter beim DGB-Rechtsschutz, eine Justiziarin bei der Deutschen Rentenversicherung und ein Justiziar beim GKV-Spitzenverband sowie ein Professor für Sozial- und Gesundheitsrecht.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Blackbox Sozialrecht – Rückblick auf eine Veranstaltung des Netzwerkes Sozialrecht

von Hans Nakielski

„World of Sozialrecht“ – Fragen und Antworten zu sozialrechtlichen Berufsfeldern

von Hans Nakielski

„Es ist mein Traumberuf“

Vasco Knickrehm über seinen Beruf als Sozialrichter

„Die Einarbeitung in einem sehr kollegialen Umfeld macht wirklich viel Spaß“

Dr. Vincent Klausmann über seine Erfahrungen als Jungrichter

„Die Vielfalt der sozialrechtlichen Fragestellungen hat mich von Beginn an gereizt“

Warum Dietrich Berding Fachanwalt für Sozialrecht wurde

„Mich reizen die Schnittstellen Arbeitsrecht/Sozialrecht“

Warum Hans-Jürgen Krömker gern Teamleiter beim DGB Rechtschutz ist

„Sozialrecht ist keinesfalls eingleisig“

Die Rentenversicherungs-Justitiarin Silke Mecke schätzt die Vielfalt in ihrem Tätigkeitsbereich

„Der Reiz liegt in der Vielfalt“

Warum Dr. Martin Krasney jeden Tag auf Neue gern die Rechtsabteilung beim GKV-Spitzenverband leitet

„Gute Sozialrechtlerinnen und Sozialrechtler werden überall gebraucht“

Wie Felix Welti Professor für Sozialrecht wurde
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Legal Technologies umfassen Softwares, Online-Dienste und Rechtsgeneratoren, die juristische Arbeitsprozesse unterstützen oder ausführen. Damit sollen einzelne Arbeitsprozesse, aber auch ganze Rechtsdienstleistungen, vermehrt automatisiert ablaufen und so effektiver werden. So sollen auch Kosten eingespart werden.

Auch im Sozialrecht kommt Legal Tech inzwischen zum Einsatz. Wenige Klicks im Internet ermöglichen den Zugang zu rechtlichen Informationen, aber auch zur Bearbeitung von Widersprüchen – etwa gegen Entscheidungen von Jobcentern oder Krankenkassen. Neue Akteure – in Form von Legal-Tech-Unternehmen – drängen auf den Markt. Und herkömmliche Akteure im Bereich der Sozialrechtsberatung und -durchsetzung müssen sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen.

Hier wird der Frage nachgegangen, welche Rolle Legal Tech im Sozialrecht spielt. Mit dieser Frage beschäftigte sich auch ein gerade abgeschlossenes Forschungsprojekt der Ruhr-Universität Bochum in Kooperation mit dem Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen. Die wichtigsten Ergebnisse des Forschungsprojekts sowie einer Tagung dazu werden hier präsentiert. Außerdem erläutern Beispiele, wie kommerzielle Legal-Tech-Unternehmen das Sozialrecht nutzen.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Legal Technologies im Sozialrecht: Große Transformation oder Ausnahmeerscheinung?

von Birgit Apitzsch, Britta Rehder und Philip Schillen

Wie Legel-Tech-Unternehmen das Sozialrecht nutzen

von Hans Nakielski

Chancen und Risiken der Digitalisierung im Sozialrecht

Tagungsbericht von Mira Kossakowski
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Die Corona-Pandemie hat auch den Rechtsschutz erheblich beeinflusst. Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Widerspruchsverfahren bei der Sozialverwaltung und die Verhandlungen vor den Sozialgerichten? Hier werden erste Ergebnisse eines aktuellen empirischen Forschungsprojektes der Universität Kassel und des Zentrums für Sozialforschung Halle vorgestellt.

Dabei wurden sowohl haupt- als auch ehrenamtliche Richter*innen der Sozialgerichtsbarkeit, Prozessvertreter*innen sowie Vertreter*innen der Bundesagentur für Arbeit, der Jobcenter und der Deutschen Rentenversicherung nach ihren Erfahrungen befragt. Es ging dabei insbesondere auch darum, ob die Corona-Pandemie die mündlichen Verhandlungen bei den Gerichten eingeschränkt hat und inwieweit die Sozialgerichte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, Videoübertragungen von Gerichtsverfahren durchzuführen, bei der die ehrenamtlichen Richter*innen und Verfahrens-Beteiligte nicht im Gerichtssaal anwesend waren. Ein ehrenamtlicher Richter berichtet im Thema dieses Monats über seine Erfahrung mit einer Online-Gerichtsverhandlung.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Widerspruchsverfahren und Sozialgerichtsbarkeit in der Pandemie

von Armin Höland, Christina Maischak und Felix Welti

„Das Menschliche und Persönliche geht bei einer Videogerichtsverhandlung unter“

Franz-Reinold Organista im Interview
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Verbände haben im Sozialrecht eine besondere Bedeutung. Sie gestalten nicht nur die Sozialpolitik mit, wirken mit eigenen Konzepten und Stellungnahmen auf die Sozialgesetzgebung ein und beraten Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen. Drei Verbände bieten ihren Mitgliedern darüber hinaus auch eine sozialgerichtliche Vertretung an, wenn es für sie als Versicherte zu gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Sozialleistungsträgern kommt:

	der Sozialverband VdK e.V.,
	der Sozialverband Deutschland e.V. und
	die im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften.


Zwei dieser Organisationen sind der Bitte des Netzwerkes Sozialrecht gefolgt und stellen in diesem Thema des Monats die Ziele und Motive für ihre Arbeit, ihre sozialpolitische Arbeit, die Ausgestaltung ihrer sozialrechtliche Beratung und sozialgerichtliche Vertretung und die Perspektiven für (angehende) Jurist*innen vor.



Beiträge und Dokumente zum Thema

Sozialrechtliche und sozialpolitische Arbeit des SoVD

von Diana Dubiel

Sozialrechtliche und sozialpolitische Arbeit der Gewerkschaften

von Bertold Brücher
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